
Der Ausschuss beschließt: 
Die Bürgeranregung nach § 24 GO, den Überbau einer Trockenmauer auf den Randstreifen der Straße 
„Vollmich“ zu gestatten, wird nicht stattgegeben. Die Verwaltung wird beauftragt, den grenzständigen 
Rückbau der Mauer durchzusetzen. 
 
 


